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Synoptische Übersicht  
über die zum Punkt 8 der Tagesordnung der Hauptversammlung 2026 vorgeschlagenen Satzungsänderung 

Auszug aus der aktuellen Fassung der 

Satzung, Stand: Juni 2025 

Auszug aus der Fassung der Satzung 

unter Berücksichtigung der 

Satzungsänderung, die der am 21. Mai 

2026 stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung zur 

Beschlussfassung vorgeschlagen wird 

(Änderungen in Rot markiert) 

Auszug aus der Fassung der Satzung 

unter Berücksichtigung der 

Satzungsänderung, die der am 21. 

Mai 2026 stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung zur 

Beschlussfassung vorgeschlagen wird 

(clean) 

§ 5 Aktien § 5 Aktien § 5 Aktien 

(2) Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in 

Aktienurkunden zusammenfassen, die 

eine Mehrzahl von Aktien verbriefen 

(Globalaktien, Sammelurkunden). Der 

Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 

ihres Anteils sowie auf Ausgabe von Ge-

winnanteil- und Erneuerungsscheinen 

ist ausgeschlossen. 

(3) Form und Inhalt der Aktienurkunden so-

wie von etwaigen Gewinnanteil- und Er-

neuerungsscheinen bestimmt der Vor-

stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

(2) Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in 

Aktienurkunden zusammenfassen, die 

eine Mehrzahl von Aktien verbriefen 

(Globalaktien, Sammelurkunden). Der 

Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 

ihres Anteils sowie auf Ausgabe von Ge-

winnanteil- und Erneuerungsscheinen 

ist ausgeschlossen. Die Verbriefung ist 

für solche Aktien insgesamt ausge-

schlossen, die als elektronische Aktien 

in einem elektronischen Wertpapierre-

gister eingetragen werden. 

(3) Form und Inhalt der Aktienurkunden 

Aktien sowie von etwaigen Gewinnan-

teil- und Erneuerungsscheinen be-

stimmt der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats. 

(2) Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in 

Aktienurkunden zusammenfassen, die 

eine Mehrzahl von Aktien verbriefen 

(Globalaktien, Sammelurkunden). Der 

Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 

ihres Anteils sowie auf Ausgabe von Ge-

winnanteil- und Erneuerungsscheinen 

ist ausgeschlossen. Die Verbriefung ist 

für solche Aktien insgesamt ausge-

schlossen, die als elektronische Aktien 

in einem elektronischen Wertpapierre-

gister eingetragen werden. 

(3) Form und Inhalt der Aktien sowie von 

etwaigen Gewinnanteil- und Erneue-

rungsscheinen bestimmt der Vorstand 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
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